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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Stoff 
Stoffname : Bar's Nural 
Chemischer Name : Natriumcarbonat 
EG Index-Nr. : 011-005-00-2 
EG-Nr. : 207-838-8 
CAS-Nr : 497-19-8 
   
Produkttyp : Reiniger 
Produktgruppe : Handelsprodukt 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Für die Allgemeinheit bestimmt 
Kategorie Hauptverwendung : Verwendung durch verbraucher 
Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Reiniger 
Funktions- oder Verwendungskategorie : Reinigungs-/Waschmittel und Additive 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Bar's Europe 
Lage Brink 26 
7317 BE Apeldoorn - The Netherlands 
T +31 (0)55 579 04 34 
info@barseurope.com - www.barseurope.com 
 
1.4. Notrufnummer 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 
AUSTRIA Vergiftungsinformationszentrale (Poisons 

Information Centre) 
Allgemeines Krankenhaus Waehringer 
Geurtel 18-20 
1090 Vienna 

+43 1 406 43 43 

BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid, (24 uur/dag ; 24 
heures/jour ; 24 Stunden/Tag) 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245 

DENMARK Poison Information Centre 
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 
DK-2400 Copenhagen NV 

+45 82 12 12 12 
+45 35 31 55 55 

GERMANY Giftinformationszentrum-Nord 
Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität 
Gottingen 

Robert-Koch Strasse 40 
D-37075 Gottingen 

: +49 551 19240 

ICELAND Iceland Poisons Information Centre 
Landspitali University Hospital 

Fossvogi 
108 Reykjavik 

+354 525 111 
+354 543 2222 

ROMANIA TOXAPEL 
Emergency Clinical Hospital for Children "Grigore Alexandrescu" 

Boulevardul Iancu de Hunedoara 30-32 
 Bucharest 

+40 2121 06282 
+40 2121 06183 

SWITZERLAND Centre Suisse d'Information Toxicologique 
Swiss Toxicological Information Centre 

Freiestrasse 16 
Postfach CH-8028 Zurich 

+41 44 251 51 51 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]CLP Information + DPD Einstufung in Abschnitt 2.1 anzeigen 
Eye Irrit. 2 H319   
   

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
 

 
 

 
  

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG [DSD] bzw. 1999/45/EG [DPD] 
Xi; R36 
Wortlaut der R-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 
GHS07 

     

Signalwort (CLP) : Achtung 
Gefahrenhinweise (CLP) : H319 - Verursacht schwere Augenreizung 
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten 

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen 
P280 - Augenschutz tragen 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen 
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen 

Gelistet in Anhang VI : EG Index-Nr. : 011-005-00-2 
 

   
 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoff 
Art des Stoffes : Einkomponentig 
Chemischer Name : Natriumcarbonat 
CAS-Nr : 497-19-8 
EG-Nr. : 207-838-8 
EG Index-Nr. : 011-005-00-2 
 
 
 
 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Richtlinie 
67/548/EWG 

Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Natriumcarbonat (CAS-Nr) 497-19-8 
(EG-Nr.) 207-838-8 
(EG Index-Nr.) 011-005-00-
2 

100 Xi; R36 
 

Eye Irrit. 2, H319 

 
 

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
 

 

3.2. Gemisch 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Arzt aufsuchen, wenn Krankheitssymptome auftreten. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ablegen und alle exponierten Hautpartien mit milder Seife und Wasser 

abwaschen, anschließend mit warmem Wasser abspülen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Zum 

richtigen Spülen der Augen sind die Augenlider mit den Fingern von den Augen abzuheben. 
Bei anhaltenden Schmerzen, Blinzeln, Augentränen oder Rötung, ärztliche Hilfe herbeiholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren. Bei spontanes Erbrechen: der Kopf 
niedriger als die Hüfte halten um Aspiration zu vermeiden. Kein Erbrechen auslösen. Mund 
ausspülen. 

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Schäden : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte 

Gefährdung. 
Symptome/Schäden nach Einatmen : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen zu 

erwarten. 
Symptome/Schäden nach intravenöser 
Verabreichung 

: Unbekannt. 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. Verwendung eines festen Wasserstrahls kann zur 

Ausbreitung des Brandes führen. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Bei der Verbrennung entstehen: CO, CO2. 
Explosionsgefahr : Bei normaler Verwendung besteht keines Brand-/ Explosionsgefahr. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Brandschutzvorkehrungen : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 
Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät und Chemikalienschutzanzug benutzen. 
Sonstige Angaben : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Das getränkte Material 

aufnehmen und in gekennzeichneten Behältern vorschriftsmäßig entsorgen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Schutzkleidung benutzen. 
Notfallmaßnahmen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen. 
Notfallmaßnahmen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Sonstige Angaben : Geeignete Entsorgungsbehälter verwenden. Das getränkte Material aufnehmen und in 

gekennzeichneten Behältern vorschriftsmäßig entsorgen. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ablegen. 
Hygienemaßnahmen : Es sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass das Produkt nach 

einer Freisetzung, z. B. durch Risse in den Behältern oder in den Leitungssystemen, nicht in 
die Kanalisation oder in Gewässer gelangen kann. Handhabung unter Beachtung guter 
Arbeitshygiene und Arbeitsschutzpraxis. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim 
Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife 
und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Technische Maßnahmen : Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Lagerbedingungen : Im Originalbehälter aufbewahren. 
Unverträgliche Produkte : Reagiert sehr aktiv mit staken Oxydationsmitteln und Säuren. 
Maximale Lagerdauer : 3 Jahr 
Lagertemperatur : ≤ 40 °C 
Zusammenlagerungsverbote : Fernhalten von: oxidationsmittel. starke Säuren. 
Lager : Bei Umgebungstemperatur aufbewahren. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : Behälter trocken und dicht geschlossen halten. 
 

7.3. Spezifische Endanwendung(en) 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 
Rumänien Lokale Bezeichnung Carbonat de sodiu 
Rumänien OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 
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Natriumcarbonat (497-19-8) 
Rumänien OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

 

 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Handschutz : Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Typ Material Durchdringung Dicke (mm) Penetration Norm 

Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) 0.4 3 (> 0.65)  

Augenschutz : Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. 

Haut- und Körperschutz : Unter normalen Verwendungsbedingungen ist eine spezielle Kleidung/ Hautschutzausrüstung 
nicht erforderlich. Wiederholten oder länger andauernden Hautkontakt vermeiden 

  

Begrenzung und Überwachung der 
Umweltexposition 

: Siehe Abschnitt 12. Siehe Abschnitt 6. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Fest 

  

Aussehen : Kristallinischer Feststoff. 
Farbe : Weiß. 

  

Geruch : geruchlos. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : 11,5 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : < 0,1 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 
  

Dampfdruck bei 20°C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : > 1 (Luft = 1) 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Dichte : 2,5 kg/L 
Löslichkeit : Vollständig mischbar mit Wasser. 

  

Log Pow : -6,19 (Schätzwert) 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 
Sonstige Eigenschaften : Gas/Dampf schwerer als Luft bei 20°C. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 
Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist hygroskopisch. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Siehe Teil 10.1 über Reaktivität. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Feuchtigkeit. Überhitzung. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Starke Oxidationsmittel. starke Säuren. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
CO, CO2. Metalloxide. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 11,5 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
pH-Wert: 11,5 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

  
 

Sonstige Angaben : Toxikologische Daten sind noch nicht speziell für dieses Produkt festgelegt worden. Die 
vorgelegten Informationen beruhen auf der Kenntnis der Bestandteile und der Toxikologie 
ähnlicher Produkte. Wahrscheinlicher Expositionsweg: Einschlucken, Haut und Augen. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Ökotoxikologische Daten sind noch nicht speziell für dieses Produkt festgelegt worden. Die 

vorgelegten Informationen beruhen auf der Kenntnis der Bestandteile und der Toxikologie 
ähnlicher Produkte. 

 

 

Natriumcarbonat (497-19-8) 
LC50 Fische 1 300 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus) 
EC50 Daphnia 1 < 424 mg/l (48 h; Daphnia magna) 
EC50 andere Wasserorganismen 1 14 mg/l (168 h; Plankton) 
LC50 Fische 2 740 mg/l (96 h; Gambusia affinis) 
EC50 Daphnie 2 265 mg/l (48 h; Daphnia magna) 
TLM Fische 1 300 ppm (96 h; Lepomis macrochirus) 
TLM andere Wasserorganismen 1 500 ppm (96 h; Daphnia magna) 
Schwellenwert Algen 1 242 mg/l (5 days; Algae) 

 
 
 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Bar's Nural (497-19-8) 
Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar. Geringes Potenzial für Adsorption im Boden. 
ThOD Nicht anwendbar (anorganisch) 

 

Natriumcarbonat (497-19-8) 
Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar. Geringes Potenzial für Adsorption im Boden. 
ThOD Nicht anwendbar (anorganisch) 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Bar's Nural (497-19-8) 
Log Pow -6,19 (Schätzwert) 
Bioakkumulationspotenzial Dieses Produkt kann durch die Nahrungsketten in der Umwelt biologisch akkumulieren. 

 

Natriumcarbonat (497-19-8) 
Log Pow -6,19 (Schätzwert) 
Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial für Bioakkumulation (Log Kow < 4). 
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12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Empfehlungen für die Abfallentsorgung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. Nicht in die 

Kanalisation oder die Umwelt ableiten. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. UN-Nummer 
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Offizielle Benennung für die Beförderung : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG) 

: Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 
ADR   
Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 
   
IMDG   
Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar 
   
IATA   
Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar 
   
ADN   
Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar 
   
RID   
Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar 
 

14.4. Verpackungsgruppe 
Verpackungsgruppe (UN) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 
 

14.5. Umweltgefahren 
Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
 

    
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Seeschiffstransport 
  

Keine Daten verfügbar 
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- Lufttransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Binnenschiffstransport 
  

Unterliegt nicht dem ADN : Nein 

- Bahntransport 
  

Beförderung verboten (RID) : Nein 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Keine Beschränkungen nach Anhang XVII (REACH) 
Bar's Nural ist nicht auf der REACH-Kandidatenliste 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Bar's Nural ist nicht in REACH-Anhang  XIV gelistet 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 
 

Deutschland 
VwVwS : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach  VwVwS, 

Anhang 4) 
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV 
 

: Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) 

 

Niederlande 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : The substance is not listed 
SZW-lijst van mutagene stoffen : The substance is not listed 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: The substance is not listed 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: The substance is not listed 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: The substance is not listed 

 

Dänemark 
Classification remarks : Emergency management guidelines  for the storage of flammable liquids must be followed 
 
 
 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 
 

 
 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: 
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung 
R36 Reizt die Augen 
Xi Reizend 

 
 

 

 
 
SDS EU (REACH Annex II) 
 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 


